
Stadt Sulzburg 

Beratungsvorlage für die öffentliche GR-Sitzung  

am 23. September 2021 

Nr. 52 / 2021 

TOP III / 2 Anschaffung eines neuen Arbeitsfahrzeuges (Pritschenwagen) für den 

Forstbetrieb der Stadt Sulzburg 

 

Beschlussvorschlag: 

Wird in der Sitzung vorgetragen. 

 

Sachverhalt/Begründung: 

Der Forstbetrieb Sulzburg hat seit dem Jahr 2005 einen Peugeot Boxer Pritschenwagen als 

Betriebsfahrzeug im Einsatz. Das Fahrzeug hat im Jahr 2021 eine anstehende 

Hauptuntersuchung. Eine kürzlich durchgeführte Durchsicht einer Werkstatt ergab, dass das 

Fahrzeug erhebliche Mängel (Motorschaden) aufweist, die nur mit erheblichem Aufwand 

behoben werden können. Ein Kostenvoranschlag zur Beseitigung der Mängel liegt in Höhe 

von 6.545,00 Euro vor. 

Aufgrund des hohen Alters des Fahrzeuges und des schlechten Allgemeinzustandes wäre es 

betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll, dieses nochmals zu reparieren. Aus diesem Grund sollte 

erwogen werden, ein neues Fahrzeug anzuschaffen. Eine Neuanschaffung ist jedoch im 

Haushaltsplan 2021 nicht vorgesehen.  

Dies wurde dem Gemeinderat bereits in den öffentlichen Sitzungen vom 17.06. und 

29.07.2021 erläutert. Der Gemeinderat sprach sich dafür aus, Vergleichsangebote für 

Fahrzeuge mit Front- und Allradantrieb einzuholen. Die Verwaltung hat mehrere Angebote 

bei örtlichen Autohäusern für Neufahrzeuge eingeholt. 

1. Alternative: Pritschenwagen mit Doppelkabine und Frontantrieb 

Firma Markgrafengarage Schneider (Ford), Ballrechten-

Dottingen 
32.975,85 € 

Bieter 2 33.915,00 € 

Bieter 3 36.910,09 € 

Bieter 4 38.224,87 € 

Bieter 5 kein Angebot abgegeben 

Bieter 6 kein Angebot abgegeben 

 



 

2. Alternative: Pritschenwagen mit Doppelkabine und Allradantrieb 

Firma Markgrafengarage Schneider (Ford), Ballrechten-

Dottingen 
38.223,75 € 

Bieter 2 58.893,10 € 

Bieter 3 44.012,77 € 

Bieter 4 40.576,93 € 

Bieter 5 kein Angebot abgegeben 

Bieter 6 kein Angebot abgegeben 

 

Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Mittel für ein neues Fahrzeug vorgesehen. Es würde sich 

insofern um eine außerplanmäßige Investition handeln. 

 

Die Investition kann in diesem Haushaltsjahr durch die außerplanmäßig eingegangene 

Bundeswaldprämie gedeckt werden. 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine dringend notwendige außerplanmäßige 

Investition. Haushaltsmittel stehen in diesem Haushaltsjahr nicht zur Verfügung. 

Laufende Kosten: Ein Pritschenwagen ist über 10 Jahre abzuschreiben, die Investition 

verursacht somit im Ergebnishaushalt jährlich Abschreibungen in Höhe von 3.297,59 Euro 

(Frontantrieb) bzw. 3.822,38 Euro (Allradantrieb). 

 

Sulzburg, den 15. September 2021 

 

  

 

Dirk Blens  Fabian Häckelmoser 

Bürgermeister  Rechnungsamtsleiter 

 


